
 
Satzung der Stadt Meerbusch über die Förderung von Kindern in der 

Kindertagespflege  
vom   

 
 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666 /SGV.NRW.2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), §§ 5, 22 bis 26, 43, 72a und 90 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – vom 
26.06.1990 (BGBl. I S. 1163) und §§ 1 bis 4, 8, 9 Absatz 1, 10 Absatz 2 und Absatz 4 Satz 2, 
11 Absatz 1, 16 Absatz 1 Nr. 2, 17, 18 Absatz 5 des Gesetzes zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 30.10.2007 (GV.NRW.2007  
S. 462, SGV.NRW.216) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juli 2011 (GV. NRW. S. 
385),  hat der Rat der Stadt Meerbusch in seiner Sitzung am        folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Tagespflege 

 
(1) Die Förderung der Kindertagespflege gem. § 23 Sozialgesetzbuch VIII ist eine Leistung 
der öffentlichen Jugendhilfe.  
 
(2) Die Förderung umfasst die Vermittlung von Kindern, die mit ihrem ersten Wohnsitz in der 
Stadt Meerbusch gemeldet sind, zu einer geeigneten Tagespflegeperson und deren 
fachliche Beratung, Begleitung, Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden 
Geldleistung an die Tagespflegeperson.  
 
(3) Nach § 43 Abs. 1 SGB VIII bedarf eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder 
außerhalb des Haushaltes des Personensorgeberechtigten während eines Teils des Tages 
und mehr als 15 Std. wöchentlich gegen Entgelt länger als 3 Monate betreuen will, einer 
Erlaubnis. Die Erlaubnis ist vom Jugendamt zu erteilen, wenn die Person für die 
Kindertagespflege geeignet ist. 
 
(4) Geeignet im Sinne von Absatz 3 sind Personen, die sich durch ihre Persönlichkeit, 
Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen 
Tagespflegepersonen auszeichnen und über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie 
sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich den Anforderungen der Kindertagespflege 
verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen 
haben. 
 
(5) Geeignete Personen erhalten nach Teilnahme am Erste Hilfekurs und 
Grundqualifizierungskurs mit 45 Std. gem. Curriculum des Deutschen Jugendinstitutes eine 
Pflegeerlaubnis für die Betreuung von 5 gleichzeitig anwesenden fremden Kindern. Die 
Pflegeerlaubnis ist für 2 Jahre befristet und mit der Auflage verbunden, innerhalb von  
2 Jahren die Aufbauqualifizierung mit 115 Std. zu absolvieren. Personen mit Aufbau-
qualifizierung erhalten eine Pflegeerlaubnis für die Dauer von 5 Jahren.  
Die regelmäßige Teilnahme an Maßnahmen zur tätigkeitsbezogenen Fort- und Weiterbildung 
(2 tätigkeitsbezogene Fortbildungen im Jahr sowie ein Kurs „Erste Hilfe am Kind“ alle  
2 Jahre) ist Voraussetzung für die Verlängerung der Pflegeerlaubnis nach fünf Jahren. 
 
(6) Das Erfordernis zur Teilnahme an der Aufbauqualifizierung gem. Abs. 5 entfällt 
insbesondere für Personen, die über eine Ausbildung als Sozialpädagoge/in, Erzieher/in 
oder Kinderpfleger/in, verfügen. 



 
§ 2 

Anspruch auf Förderung in Kindertagespflege 
 
(1) Die Anspruchsvoraussetzungen richten sich nach § 24 SGB VIII. 
 
(2) Gefördert werden in der Regel bis zu 9 Stunden täglich, insgesamt nicht mehr als 45 
Stunden wöchentlich. 
 
 

§ 3 
Gewährung von Geldleistungen an die Tagespflegeperson 

 
(1) Die laufende Geldleistung umfasst die Erstattung angemessener Kosten, die der 
Tagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen und einen Betrag zur Anerkennung ihrer 
Förderungsleistung nach Maßgabe des § 23 Abs. 2 a SGB VIII. Die Höhe der Geldleistung 
für Sachaufwand und Förderleistung ergibt sich aus § 4 dieser Satzung. 
 
(2) Das Jugendamt erstattet bezogen auf die Geldleistung gem. § 4 darüber hinaus die 
nachgewiesenen Aufwendungen zu 100% für Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 
sowie die Hälfte der nachgewiesenen Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung der Tagespflegeperson und die Hälfte der nachgewiesenen Aufwendungen 
zu einer angemessenen Krankenversicherung und Pflegeversicherung. 
 
(3) Über die in Abs. 2 und § 4 genannten Beträge hinaus ist die Erhebung privater 
Zuzahlungen von den Sorgeberechtigten nicht zulässig. Die Erstattung der Aufwendungen 
für Versicherungsbeiträge erfolgt ausschließlich nach dem Betrag gemäß Absatz 2. Sollten 
gleichwohl unzulässige Zuzahlungen vereinbart werden, besteht kein Anspruch auf laufende 
Geldleistungen des Jugendamtes.  
 
(4) Die Geldleistung wird in folgenden Fällen weitergezahlt, auch wenn seitens der 
Tagespflegeperson keine Betreuung vorgenommen wird: 
 

a) bei durch ärztliches Attest nachgewiesener Erkrankung der Tagespflegeperson für eine 
Krankheitszeit von bis zu 5 aufeinanderfolgenden Kalendertagen, höchstens aber für 30 
Kalendertage im Jahr 
 
b) bei mit den Sorgeberechtigten abgestimmtem und dem Jugendamt mitgeteiltem Urlaub 
der Tagespflegeperson bis zu 25 Kalendertage im Jahr 
 
c) bei kurzfristigen Fehlzeiten der betreuten Kinder, welche eine Länge von 3 aufeinander 
folgenden Kalenderwochen nicht überschreiten. 
 

Darüber hinausgehende Fehlzeiten werden anteilig von der Geldleistung nach Absatz 2 und 
§ 4 in Abzug gebracht. 
 
(5) Das Jugendamt erstattet den Tagespflegepersonen die nachgewiesenen Kosten für das 
geforderte Grundmodul des Zertifizierungskurses nach den Richtlinien des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI) und für das Erste-Hilfe Training am Kind (16 UE) zu 100% sowie die 
Folgemodule des Zertifizierungskurses nach den Richtlinien des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) zu 50%, sobald laufende Geldleistungen durch die Stadt Meerbusch gewährt werden. 
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§ 4 

Höhe der Geldleistung 
 
 

(1) Die monatliche laufende Geldleistung für Sachaufwand und Anerkennung der 
Förderleistung wird wie folgt festgesetzt: 

 
 

  

Kinderfrauen / 
Verwandten-
betreuung 

 
Grundqualifizierung

Kinderfrauen / 
Verwandten-
betreuung 

 
Aufbauqualifizierung

Grund-
qualifizierung 

 Aufbau-
qualifizierung 

5 bis 10 Wstd. 78,00 € 122,00 € 117,00 € 183,00 € 

bis 15 Wstd. 117,00 € 183,00 € 176,00 € 274,00 € 

bis 20 Wstd. 157,00 € 243,00 € 235,00 € 365,00 € 

bis 25 Wstd. 196,00 € 304,00 € 293,00 € 457,00 € 

bis 30 Wstd. 235,00 € 365,00 € 352,00 € 548,00 € 

bis 35 Wstd. 274,00 € 426,00 € 411,00 € 639,00 € 

bis 40 Wstd. 313,00 € 487,00 € 470,00 € 730,00 € 

bis 45 Wstd. 352,00 € 548,00 € 528,00 € 822,00 € 
 
 

§ 5 
Erhebung von Elternbeiträgen 

 
(1) Die Personensorgeberechtigten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen  
(§ 90 Absatz 1 SGB VIII i. V. m. § 23 KiBiz) zu den Kosten der Kindertagespflege 
herangezogen. Die Höhe des Elternbeitrages der Personensorgeberechtigten ergibt sich aus 
der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen, in der Kindertagespflege und in der Offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich vom 31. Mai 2012“ in der jeweils geltenden Fassung. 
 
(2) Die Erhebung eines Verpflegungsentgelts, eine etwaige Naturalgestellung oder die 
Erstattung tatsächlich entstandener Kosten und barer Auslagen sind zwischen den 
Sorgeberechtigten und der Tagespflegeperson individuell zu regeln. Diese Beträge 
entrichten die Personensorgeberechtigten direkt an die Tagespflegeperson. 
 
 

§ 6 
Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten 

 
(1) Tagespflegepersonen haben nach § 43 Absatz 3 Satz 6 SGB VIII das Jugendamt 
unaufgefordert und unverzüglich schriftlich über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die für 
die Betreuung des Kindes oder der Kinder bedeutsam sind. 
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Hierzu zählen unter anderem: 
 
 Änderungen bei der Anzahl der betreuten Kinder (vgl. § 4 Absatz 5 Satz 1 KiBiz) oder in 

der wöchentlichen und in der Verteilung der täglichen Betreuungszeit 
 
 Änderungen der familiären Verhältnisse im Haushalt der Tagespflegeperson  
 
 Beendigung oder Wechsel in der Kindertagesbetreuung 
 
 Fehl- und Ausfallzeiten 
 
 Meldepflichtige Erkrankungen im Sinne des § 6 des Infektionsschutzgesetzes der 

Tagespflegeperson oder der betreuten Kinder 
 
 Verdacht auf Kindeswohlgefährdung  
 
 Aufgabe/Beendigung der Kindertagesbetreuung 
 
 Bedeutsame Veränderungen der Räumlichkeiten, in denen die Kindertagespflege 

praktiziert wird, insbesondere Wechsel der Räumlichkeiten. 
 
 
(2) Den Personensorgeberechtigten obliegen entsprechende Pflichten auf der Grundlage 
und im Rahmen der §§ 60 ff. SGB I. Sie haben ferner – soweit im Einzelfall erforderlich – das 
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Förderung nach § 24 SGB VIII nachzuweisen und 
entsprechende Veränderungen unverzüglich dem Jugendamt mitzuteilen. 
 
(3) Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigte haben den Beginn, den Umfang 
und die Beendigung der Betreuung eines Kindes durch Vorlage einer von beiden Seiten 
unterschriebenen Erklärung nachzuweisen. Beginn und Umfang der Kindesbetreuung 
können auch durch Vorlage der Kopie eines Betreuungsvertrages nachgewiesen werden. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. August 2013 in Kraft. 


